
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/11/29 8Ob674/90,
8Ob658/89

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1990

Norm

IPRG §36

Rechtssatz

Der Mäklervertrag stellt grundsätzlich einen Vertrag mit beiderseitigem Leistungsaustausch dar, auch wenn dieser in

Form der Entgeltpflicht für eine nicht geschuldete Leistung ausgelöst wird; es ist daher § 36 IPRG zu unterstellen.

Entscheidungstexte

8 Ob 658/89

Entscheidungstext OGH 29.11.1990 8 Ob 658/89

nur: Der Mäklervertrag ist § 36 IPRG zu unterstellen. (T1) Veröff: ecolex 1991,318

8 Ob 674/90

Entscheidungstext OGH 29.11.1990 8 Ob 674/90
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